
Geschäftszahl: BMBF-12.947/0004-III/4/2015 
SachbearbeiterIn: Mag. Bernhard Guth 
Abteilung: III/4 
E-Mail: bernhard.guth@bmbf.gv.at 
Telefon/Fax: +43 1 531 20-2371/531 20-812371 
Ihr Zeichen: BMLFUW-UW-1.2.2/0067-V/5/2015 
 
Antwortschreiben bitte unter Anführung der Geschäftszahl. 
 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
Tel.: +43 1 531 20-0 
Fax: +43 1 531 20-3099 
ministerium@bmbf.gv.at 
www.bmbf.gv.at 
 
DVR 0064301 
 

 

 

  
 

 
 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft 
Stubenbastei 5 
1010 Wien 
 
per E-Mail 
 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) 
und das Biozidproduktegesetz geändert werden, sowie Entwurf der 
Selbstbedienungsverordnung; Ressortstellungnahme 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Frauen nimmt Bezug auf das do. Schreiben vom 
5. März 2015, dankt für die Übermittlung eines Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) und das Biozidproduktegesetz geändert werden, sowie 
des Entwurfes der Selbstbedienungsverordnung und erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Chemikaliengesetz 1996 und das Biozid-
produktegesetz geändert werden: 
 
Zu Artikel 1 Z 19 (Änderung des § 41 Abs. 3 Z 2 lit. a Chemikaliengesetz 1996): 
Auch die Pädagogischen Hochschulen und privaten Pädagogischen Hochschulen benötigen 
Gifte zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben (insbes. pädagogisch-praktischen Studien 
im Rahmen der Lehramtsstudien im Bereich der Sekundarstufe). Die (privaten) Pädagogischen 
Hochschulen sind postsekundäre/tertiäre Bildungseinrichtungen und daher von § 41 Abs. 3 Z 2 
lit. e „Schulen und Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht“ nicht erfasst. 
 
Es darf daher um Ergänzung der Z 19 betreffend § 41 Abs. 3 Z 2 lit. a hinsichtlich der 
„Pädagogischen Hochschulen und privaten Pädagogischen Hochschulen“ gebeten werden. 
 
Dem Präsidium des Nationalrates wird eine Ausfertigung dieser Erledigung zur Kenntnis 
gebracht. 
 
 

Wien, 7. April 2015 
Für die Bundesministerin: 

Mag. Andreas Bitterer 
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